
I. Allgemeines
Nachstehende Lieferungsbedingungen geltend für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, einschließlich entgeltlicher und unentgelt-
licher Beratungsleistungen, sofern sie nicht mit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen 
werden. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende 
Bedingungen des Käufers, die der Verkäufer nicht ausdrücklich anerkennt, sind für den Verkäufer unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrück-
lich widersprochen wird. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführt.
 
II. Angebot und Lieferumfang
1. Angebote sind stets freibleibend. Die, zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben 

sind nur annähernd maßgebend soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Leistungen und Betriebskosten werden als 
Durchschnittswerte angegeben. An Kostenanschläge, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urhe-
berrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

2. Käufer und Verkäufer sind an die Bestellung gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung 
des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb einer Frist von 4 Wochen schriftlich bestätigt hat oder die Lieferung ausgeführt ist. Der 
Verkäufer ist jedoch verpfl ichtet, eine etwaige Ablehnung der Bestellung unverzüglich nach Klärung der Lieferbarkeit schriftlich mitzuteilen.

3. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Verkäufers maßgebend, im Falle eines Angebotes des Verkäufers 
mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Zusicherung von Eigen-
schaften, Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

4. Konstruktions- und Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird 
und die Änderungen für den Käufer zumutbar sind.

5. Werden dem Verkäufer nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen 
lassen, ohne dass er die Unkenntnis zu vertreten hat, ist der Verkäufer berechtigt, Vorkasse oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und 
im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten. Das Gleiche gilt, falls der Käufer trotz wiederholter Mahnung seine Zahlungsverpfl ichtungen 
aus früheren Verträgen nicht erfüllt.

III. Preis und Zahlung
1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager des Verkäufers oder bei Versendung vom Herstellerwerk aus ab Werk, aus-

schließlich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Soll die Lieferung mehr als 4 
Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, dann werden die am Versandtag geltenden Preise des Verkäufers berechnet.

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung sofort nach Lieferung oder Bereitstellung und Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug frei 
Zahlstelle des Verkäufers zu leisten. Skonti-Zusagen gelten nur für den Fall, dass sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen nicht 
im Rückstand befi ndet.

3. Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel zahlungshalber an. Gut-
schriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem der 
Verkäufer über den Gegenwert verfügen kann.

4. Die Forderungen des Verkäufers werden auch im Falle der Gewährung von Zahlungsfristen und unabhängig von der Laufzeit etwa hereinge-
nommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Tatsachen bekannt werden, die 
eine Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft erscheinen lassen.

5. Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüche des Käufers ist nicht statt-
haft.

IV. Lieferfristen und Verzug
1. Lieferfristen und -termine gelten nur als annähernd vereinbart, es sei denn, dass der Verkäufer eine schriftliche Zusage ausdrücklich als 

verbindlich gegeben hat. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Unterzeichnung eines schriftlichen Kaufvertrages oder der Absendung der 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor 
Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

2. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten.
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager des Verkäufers oder bei Versendung ab Werk das Werk 

des Herstellers verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
4. Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzuges - angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere 

Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfl uss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese 
Umstände bei dem Lieferanten des Verkäufers und dessen Unterlieferern eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt in wichtigen 
Fällen der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit.

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspfl ichten des Käufers voraus.
6. Handelt es sich bei dem zugrundeliegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB, 

haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Käufer infolge eines von dem Verkäufer zu vertretenden 
Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. Für diesen Fall ist die Haftung 
des Verkäufers auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von ihm zu 
vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei dem Verkäufer ein Verschulden seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
zuzurechnen ist. Ebenso haftet der Verkäufer dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von 
dem Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei dem Verkäufer ein Verschulden 
seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Die Haftung des Verkäufers ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von dem Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. 
Für den Fall, dass ein von dem Verkäufer zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspfl icht 
beruht, wobei dem Verkäufer ein Verschulden seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haftet der Verkäufer nach den gesetz-
lichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt ist. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen 
eines  von dem Verkäufer zu vertreten Lieferverzug zustehen, bleiben unberührt. 

7. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu 
verlangen. Gleiches gilt, wenn der Käufer Mitwirkungspfl ichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die 
Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Unterganges auf den Käufer über. 

V. Gefahrübergang und Transport
1. Versandweg und -mittel sind mangels besonderer Vereinbarung der Wahl des Verkäufers überlassen. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten 

des Verkäufers versichert. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden vom Verkäufer 
nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten, Gitterboxen o.a. wiederverwertbares Leergut oder sonstiges Verpackungsgut. Der Käu-
fer hat für die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. 

2. Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers oder 
bei Direktversand ab Werk mit dem Verlassen des Werkes auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der 
Verkäufer noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat.

3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab 
auf den Käufer über; jedoch ist der Verkäufer verpfl ichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen zu bewirken, die dieser 
verlangt.

4. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 7 (Män-
gelrüge und Haftung für Mängel) entgegenzunehmen.

5. Teillieferungen sind zulässig.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. Ist der Käufer Selbstgebraucher der gelieferten Maschinen, Geräte usw., dann behält sich der Verkäufer des Eigentumsrecht bis zur völligen 

Bezahlung des Kaufgegenstandes und etwaiger bis dahin entstandener Rechnungsbeträge für die Lieferung von Ersatzteilen für den betref-
fenden Kaufgegenstand und an ihm ausgeführte Reparaturen nebst Zinsen und dgl. vor. Der Käufer ist verpfl ichtet, die Kaufgegenstände 
gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie unverzüglich gegen Feuer „für fremde Rechnung„ zu versichern und dies auf Verlangen 
nachzuweisen; andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, diese auf Kosten des Käufers selbst zu versichern. Der Käufer verpfl ichtet sich, etwaige 
Brandentschädigungsansprüche an den Verkäufer abzutreten.

2. Ist der Käufer landwirtschaftlicher Pächter, so verpfl ichtet er sich außerdem, im Falle des Bestehens oder Abschlusses eines Kreditvertrages 
unter Inventarverpfändung, die Eigentumsrechte des Verkäufers an noch nicht vollständig bezahlten Waren bei dem betreffenden Pächter / 
Kreditinstitut zu sichern.

3. Ist der Käufer Wiederverkäufer, so bleibt die gelieferte Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen als Vor-
behaltsware Eigentum des Verkäufers. Das gilt auch, wenn Zahlungen besonders bezeichneter Forderungen geleistet werden. Bei laufender 
Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderung des Verkäufers. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen unter der Voraussetzung, dass er bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises nebst 
Zinsen und Kosten, die aus dem Weiterverkauf an Dritte erworbenen Forderungen und Rechte in Höhe der Rechnungsbeträge des Verkäufers 
zuzüglich eines Sicherheitsaufschlages von 10% bereits jetzt an den Verkäufer abtritt. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpfl ichtet 
sich der Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, so lange  der Käufer seinen Zahlungsverpfl ichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der 
Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli-

chen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.
4. Der Käufer darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonsti-

gen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für einen Widerspruch notwendigen Unterlagen zu 
benachrichtigen.

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach vorheriger 
Setzung einer angemessenen Frist berechtigt und der Käufer zu Herausgabe verpfl ichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung des 
Gegenstandes durch den Verkäufer liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies der Verkäufer ausdrücklich schriftlich erklärt.

6. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Die Verwertungskosten betragen ohne Nach-
weis 10% des Verwertungserlöses zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer 
höhere oder der Käufer niedrige Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach Abzug der Kosten und sonstiger mit dem Kaufvertrag 
zusammenhängender Forderungen des Verkäufers gutgebracht.

VII. Mängelrüge und Haftung für Mängel
1. Soweit es sich bei dem Käufer um einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB handelt, d.h. um eine natürliche oder juristische Person oder 

eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen 
berufl ichen Tätigkeit handelt, gilt folgendes:

a)  Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepfl ichten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist.

b  Soweit ein, von dem Verkäufer zu vertretener Mangel der Ware vorliegt, ist der Verkäufer unter Ausschluss der Rechte des Käufers, vom 
Vertrag zurückzutreten oder der Kaufpreis herabzusetzen (Minderung), zur Nacherfüllung verpfl ichtet, es sei denn, dass der Verkäufer auf-
grund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Käufer hat dem Verkäufer eine angemessene Frist 
zur Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung kann nach Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Verkäufer trägt im Falle der Mängelbeseitigung die 
erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht erhöhen, weil der Vertragsgegenstand sich an einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
befi ndet. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen, oder 
den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund 
des Vertragsgegenstandes weitere Nachbesserungsversuche angemessen und dem Käufer zumutbar sind. Schadensersatzansprüche zu 
den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das 
Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt hiervon 
unberührt. 

c)  Die Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware bei dem Käufer, es sei denn, der Verkäufer hat 
den Mangel arglistig verschwiegen; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen. Soweit es sich bei dem Vertragsgegenstand um ein 
Bauwerk oder aber um eine Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist des BGB.

d)  Der Verkäufer ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zur Rücknahme der neuen Ware bzw. zur Herabsetzung (Minderung) des 
Kaufpreises auch ohne die sonst erforderliche Fristsetzung verpfl ichtet, wenn der Abnehmer des Käufers als Verbraucher der verkauften 
neuen beweglichen Sache (Verbrauchsgüterkauf) wegen des Mangels dieser Ware gegenüber dem Käufer die Rücknahme der Ware oder 
die Herabsetzung (Minderung) des Kaufpreises verlangen konnte oder dem Käufer ein eben solcher daraus resultierender Rückgewähran-
spruch entgegengehalten wird. Der Verkäufer ist darüber hinaus verpfl ichtet, Aufwendungen des Käufers, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu ersetzen, die dieser im Verhältnis zum Endverbraucher im Rahmen der Nacherfüllung aufgrund eines bei 
Gefahrübergang von dem Verkäufer auf den Käufer vorliegenden Mangels der Ware zu tragen hatte. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn 
der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepfl ichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

e)  Die Verpfl ichtung gemäß Abschnitt VII Ziffer 1. d) ist ausgeschlossen, soweit es sich um einen Mangel aufgrund von Werbeaussagen oder 
sonstiger vertraglicher Vereinbarungen handelt, die nicht vom Verkäufer herrühren oder, wenn der Käufer gegenüber dem Endverbraucher 
eine besondere Garantie abgegeben hat. Die Verpfl ichtung ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Käufer selbst nicht aufgrund der gesetz-
lichen Regelungen zur Ausübung der Gewährleistungsrechte gegenüber dem Endverbraucher verpfl ichtet war, oder diese Rüge gegenüber 
einem ihm gestellten Anspruch nicht vorgenommen hat. Dies gilt auch dann, wenn der Käufer gegenüber dem Endverbraucher Gewährleis-
tungen übernommen hat, die über das gesetzliche Maß hinausgehen. 

f)  Der Verkäufer haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pfl ichtverletzung des Verkäufers, dessen gesetzlichen Vertretern oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen, 
sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst 
werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers, dessen gesetzlichen Vertreter 
oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen, haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit der Verkäufer, sein gesetzlicher Vertreter oder 
seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem der Verkäufer bezüglich der Ware oder Teile derselben 
eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet der Verkäufer auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die 
auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer 
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. Der 
Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher 
Vertragspfl ichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpfl ichten). Der 
Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 

g)  Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbeson-
dere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt die 
Haftung gemäß Ziffer IV 6-7 dieses Vertrages. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dieses auch für die 
persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

h)  Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung der Ware.Dies gilt nicht im Fall von vom 
Verkäufer, dessen gesetzlichen Vertretern oder dessen Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, oder wenn der Verkäufer, sein gesetzlicher Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn einfache 
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers vorsätzlich gehandelt haben. 

2.  Für den Fall, dass es sich bei dem Käufer um einen Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, d.h. um eine natürlich Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen berufl ichen Tätigkeit zugerechnet werden kann,  
handelt, gilt, folgendes: 

a)  Soweit ein, von dem Verkäufer zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt, ist der Verkäufer unter Ausschluss der Rechte des Käufers vom 
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen, zur Nacherfüllung verpfl ichtet, es sei denn dass der Verkäufer aufgrund der gesetz-
lichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Käufer hat dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 
zu gewähren. 

b)  Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung neuer Waren erfolgen. Während der Nach-
erfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Die Nachbesserung gilt mit 
dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung 
des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. 

c)  Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacher-
füllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgen-
den Bedingungen bleibt davon unberührt. 

d)  Der Verkäufer haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pfl ichtverletzung von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern, oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für 
Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf  vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit 
der Verkäufer bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheit- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im 
Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar 
an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- 
und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 

e)  Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung 
wesentlicher Vertragspfl ichten oder einer Kardinalpfl icht betrifft. Das Gleiche gilt, wenn dem Käufer Ansprüche auf Schadensersatz statt der 
Leistung zustehen. Der Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar 
sind. 

f)  Eine weitergehende Haftung des Verkäufers ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies 
gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt 
bleibt die Haftung des Verkäufers gemäß IV Ziffern 6-7 dieses Vertrages. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

 
VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
1.  Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenen 

Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, 
der Hauptsitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen. 

2.  Im übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer, soweit er Nichtkaufmann ist, dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.
3.  Die Beziehungen zwischen Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltendem Recht. Die 

Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von 
internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen



1. Vertragsgrundlagen
1.1 Die nachstehenden Einkaufsbedingungen gelten für alle Bestellungen über Liefer-

ungen und Leistungen. Ist der Lieferant mit ihrer Geltung einverstanden und sind
sie ihm zur Kenntnis gebracht, gelten sie auch für alle zukünftigen Geschäfte mit
dem Lieferanten, selbst wenn im Einzelfall nicht mehr ausdrücklich auf sie Bezug
genommen wird.

1.2 Abweichende Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nicht Vertragsbe-
standteil, unabhängig davon, ob wir ihnen im Einzelfall widersprechen. Sie gelten
nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen.

2. Vertragsabschluss
2.1 Angebote und Kostenanschläge sind kostenlos, auch, wenn der Anbieter sie nach

Aufforderung durch uns erstellt.
2.2 Unsere Bestellung sowie andere im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss

getroffenen Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich erteilt oder
bestätigt haben. Mündliche Bestellungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

2.3 Wir erwarten eine Bestätigung unserer Bestellung durch den Lieferanten in schrift-
licher Form. Die Bestellung verliert ihre Gültigkeit, wenn sie der Lieferant nicht oder
verspätet oder mit Änderungen oder Ergänzungen bestätigt.

3. Zeichnungen, Entwürfe, Unterlagen, Erzeugnisse aus Beistellungen
3.1 Alle dem Lieferanten zur Angebotserstellung und im Falle von Bestellungen zur

Ausführung überlassenen Zeichnungen, Entwürfe und sonstige Unterlagen bleiben
unser Eigentum. Sie dürfen nur mit unserer schriftlichen Zustimmung an Dritte
weitergegeben werden. Der Lieferant hat sie vertraulich zu behandeln, für Dritte
unzugänglich aufzubewahren und uns jederzeit auf Verlangen, spätestens unver-
züglich nach Durchführung des Vertrages, herauszugeben. Der Lieferant ist für die
ordnungsgemäße Verwahrung dieser Unterlagen verantwortlich und haftet für Ver-
lust und Beschädigung. Bei Verstoß gegen das Vertraulichkeitsgebot können wir
unbeschadet sonstiger Rechte von allen mit Lieferanten noch laufenden Verträgen
zurücktreten, ohne diesem Schadensersatz leisten zu müssen.

3.2 Der Lieferant hat seine Mitarbeiter und Unterlieferanten unter denselben Beding-
ungen zur Vertraulichkeit zu verpflichten, wie er sich uns gegenüber verpflichtet hat.

3.3 Die nach unseren Unterlagen hergestellten Erzeugnisse und im Zusammenhang
mit der Ausführung der Bestellung für uns erstellten Unterlagen dürfen nur mit
unserer schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.

4. Weitergabe von Bestellungen an Dritte
Die Ausführung unserer Bestellung oder wesentlicher Teile dieser darf nur mit
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte übertragen werden. Die
Zustimmung darf nicht aus unbilligen Gründen verweigert werden.

5. Termine und Fristen
5.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für ihre Einhaltung

ist bei Lieferung der Eingang an der von uns angegebenen Lieferadresse, bei Lie-
ferung mit Aufstellung und Montage sowie bei anderen erfolgsgebundenen Leist-
ungen die von uns erfolgte Abnahme.

5.2 Können sie nicht eingehalten werden, sind wir hiervon, vom Hinderungsgrund und
dessen voraussichtlicher Dauer, unverzüglich zu unterrichten. Unsere gesetzlichen
Verzugsansprüche oder vereinbarte Vertragsstrafen werden hierdurch nicht berührt.

5.3 Bei Nichteinhaltung kalendermäßig bestimmter oder angemessen festgelegter
berechenbarer Fristen kommt der Lieferant in Verzug, ohne dass es einer Mahnung
bedarf. Neben den uns in diesem Fall zustehenden Ansprüchen auf Ersatz des Ver-
zögerungsschadens können wir nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag
zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn der Lieferant
innerhalb einer ihm nach Fälligkeit bestimmten angemessenen Frist die Lieferung
oder Leistung nicht erbracht hat. 

5.4 Ist für die Nichteinhaltung von Terminen und Fristen eine Vertragsstrafe vereinbart
und angefallen, können wir diese bis zur Erbringung der Schlusszahlung geltend
machen und mit ihr verrechnen.

5.5 Wir sind berechtigt, die Annahme vorzeitiger Lieferungen oder Entgegennahme
vorzeitiger Leistungen zu verweigern. 

6. Teil-, Mehr- oder Minderlieferungen 
6.1 Der Lieferant ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht zu Teillieferungen

oder Teilleistungen berechtigt. Nehmen wir diese in Einzelfällen dennoch an, ist der
Lieferant erst nach vollständiger Erfüllung seiner Leistungspflicht zur Berechnung
dieser berechtigt. 

6.2 Wir behalten uns vor, Mehr- oder Minderlieferungen in Einzelfällen anzuerkennen. 

7. Preise, Versand, Rechnung, Zahlung 
7.1 Die Preise sind Festpreise und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer einschließlich

Verpackung frei Lieferadresse. 
7.2 Der Versand hat kostenfrei an die auf der Bestellung genannte Lieferanschrift zu

erfolgen. Eine Versicherung der Transportrisiken haben wir als Selbstversicherer
durch Zeichnung des SLVS-Versicherungsscheins vorgenommen. Insoweit erklären
wir uns als SLVS-Verzichtskunde.

7.3 Über jede Lieferung sind Lieferschein und Rechnung zweifach auszustellen. Sie
müssen mit den in unserer Bestellung verwendeten Bezeichnungen wortgleich
übereinstimmen und folgende Angaben enthalten: 
- Datum, Nr. und Zeichen der Bestellung 
- Inhalt der Sendung
- Jeweiliger Stand der Bestellung 

7.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen mit Zahlungsmitteln unserer
Wahl (Barzahlung, Überweisung oder Scheck) nach Zugang der Rechnung inner-
halb von 14 Tagen mit Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein
netto zu leisten. Die Zahlungsfrist beginnt mit Eingang der Rechnung, jedoch nicht
vor vollständiger und mangelfreier Lieferung bzw. bei Abnahme, wenn diese
gesetzlich vorgesehen oder vereinbart ist. 

8. Aufrechnung, Zurückbehaltung 
8.1 Der Lieferant ist ohne unsere vorherige Zustimmung nicht berechtigt, seine For-

derungen gegen uns an Dritte abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen.
Wir werden die Zustimmung nicht aus unbilligen Gründen verweigern. 

8.2 Die Aufrechnung durch den Lieferanten ist nur zulässig, wenn seine Gegenforde-
rung fällig, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Dies gilt auch für Zurück-
behaltungsrechte, solange der Lieferant nicht im Falle von Vorleistungen, die er zu
erbringen hat, die Unsicherheitseinrede nach § 321 BGB erheben kann. 

9. Eigentumsvorbehalt 
Eigentumsvorbehalten, die über den einfachen Eigentumsvorbehalt hinausgehen,
insbesondere einem erweiterten oder verlängerten Eigentumsvorbehalt des Liefe-
ranten, wird ausdrücklich widersprochen. Sie bedürfen im Einzelfall unserer
vorherigen schriftlichen Zustimmung. Sollte es dennoch dazu kommen, dass Unter-
lieferanten bei uns Eigentumsrechte, Miteigentumsrechte oder Pfandrechte gel-
tend machen bzw. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchführen lassen, werden
wir den Lieferanten für alle hierdurch entstehenden Schäden in Anspruch nehmen. 

10. Gefahrübergang, Mängelrüge 
10.1 Die Gefahr geht bei Eintreffen der Ware an der in der Bestellung genannten Liefer-

adresse, bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage sowie bei erfolgsbezogen zu
erbringenden Leistungen nach Abnahme auf uns über. 

10.2 Unsere Eingangsprüfung erfolgt durch Stichprobenkontrolle und erstreckt sich im
übrigen auf die Feststellung von Transportschäden. Äußerlich erkennbare Mängel
und Verluste zeigen wir dem Lieferanten spätestens innerhalb von 14 Tagen nach
Ablieferung, andere Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung an. In Zweifels-
fällen sind für Stückzahlen Maße, Gewichte und Qualität die bei Gefahrübergang
von uns ermittelten Werte maßgeblich. 

10.3 Der Lieferant ist verpflichtet, ausreichende Zwischen- und Endkontrollen seiner
Produktion vorzunehmen sowie ihm von Zulieferern gelieferte Teile einer Ein-
gangskontrolle zu unterziehen. Die Zahl und Art der Kontrollen hängen von der Fer-
tigungssicherheit des Lieferanten bzw. seines Vorlieferanten, der Art der möglichen
Mängel und der Auswirkungen dieser auf die Sicherheit des zu liefernden Produk-
tes und der Produkte ab, die mit dem gelieferten Produkt hergestellt werden.

11. Rechte bei Sach- und Werkmängeln 
11.1 Der Lieferant schuldet die Mängelfreiheit der Lieferungen und Leistungen und das

Vorhandensein garantierter Beschaffenheitsmerkmale. Insbesondere steht er dafür
ein, dass sie dem aktuellen Stand der Technik, den allgemein anerkannten techni-
schen und arbeitsmedizinischen Sicherheitsbestimmungen von Behörden und
Fachverbänden entsprechen, im Einklang mit den geltenden Umweltschutzbe-
stimmungen stehen und auch sonstigen Anforderungen durch Rechtsvorschriften
gerecht werden. 

11.2 Sind Gegenstand von Lieferungen Maschinen, Geräte oder Anlagen, müssen diese
den Anforderungen der im Zeitpunkt der Vertragserfüllung geltenden besonderen
Sicherheitsbestimmungen für Maschinen und Anlagen entsprechen und eine CE-
Kennzeichnung besitzen. 

11.3 Bei Mängeln haben wir das Recht, innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Verjäh-
rungsfristen unsere Ansprüche gegen den Lieferanten geltend zu machen. Wir sind
nach unserer Wahl berechtigt, Nacherfüllung durch Nachbesserung, Ersatzlieferung
oder Neuherstellung nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen. Die uns
entstehenden Schäden sowie die zur Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen
hat der Lieferant zu ersetzen. Ist die Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist
nicht erfolgt, fehlgeschlagen oder war die Fristsetzung entbehrlich, können wir
wegen verbleibender Mängel vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt
der Leistung, Ersatz vergeblicher Aufwendungen oder Minderung verlangen. Rechte
aus übernommenen Garantien sowie Rückgriffsansprüche wegen in der Lieferkette
zum Verbraucher getätigten Aufwendungen bleiben hiervon unberührt. 

11.4 Kommt der Lieferant seiner Pflicht zur Nacherfüllung innerhalb der von uns gesetz-
ten angemessenen Frist nicht nach, ohne das Recht zu haben, die Nacherfüllung
zu verweigern, sind wir berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf seine Kosten
und Gefahr selbst zu treffen. 

11.5 Unsere Zustimmung zu Zeichnungen, Berechnungen oder andere technische
Unterlagen des Lieferanten berührt nicht seine Verantwortung für Mängel und das
Einstehenmüssen für von ihm übernommene Garantieverpflichtungen. 

12. Nutzungsrechte, Rechtsmängel, Verletzung von Schutzrechten Dritter 
12.1 Der Lieferant schuldet die Einräumung aller Nutzungsrechte, die zur Erreichung

des vertraglich vereinbarten Zwecks erforderlich sind. Für Rechtsmängel ist er
nach den gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. 

12.2 Der Lieferant stellt ungeachtet dessen sicher, dass durch die Nutzung der ver-
traglich geschuldeten Lieferungen/Leistungen Patentrechte oder andere gewerb-
liche Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden und stellt uns von allen Ansprüchen
frei, die wegen der Verletzung inländischer gewerblicher Schutzrechte an uns
gestellt werden. Darüber hinaus hat er alles ihm Zumutbare zu unternehmen, um
uns in die Lage zu versetzen, die vertragsgemäße Nutzung ohne Beeinträchtigung
Dritter vorzunehmen. 

13. Produkthaftung, Versicherung 
13.1 Der Lieferant stellt uns von allen Ansprüchen aus außervertraglicher Produkthaf-

tung frei, die auf einen Fehler des von ihm gelieferten Produkts zurückzuführen
sind. Unter den selben Voraussetzungen haftet er auch für Schäden, die uns durch
nach Art und Umfang angemessene Vorsorgemaßnahmen gegen eine Inan-
spruchnahme aus außervertraglicher Produkthaftung, z. B. durch öffentliche War-
nungen entstehen. 

13.2 Wir werden den Lieferanten rechtzeitig über die Geltendmachung von Produkt-
haftungsansprüchen informieren, sofern diese mit Fehlern der von ihm gelieferten
Produkte zu tun haben. Ohne Rücksprache mit ihm werden wir in solchen Fällen
keine Zahlungen leisten oder Forderungen anerkennen. Hiervon unbeschadet
bleibt jedoch unser Recht, einen eigenen Schaden dem Lieferanten gegenüber gel-
tend zu machen. 

13.3 Wegen Ansprüchen, die den Lieferanten im Falle einer Inanspruchnahme aus Pro-
dukthaftung oder wegen Rückrufkosten treffen können, hat er sich ausreichend zu
versichern und uns auf Verlangen seinen Versicherungsschutz nachzuweisen. 

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
14.1 Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen der Vertragsparteien ist der Sitz

des Bestellunternehmens. Ist als Lieferadresse in der Bestellung ein anderer Ort
benannt, so ist dieser der Erfüllungsort für die Lieferungen/Leistungen des Liefe-
ranten. 

14.2 Gerichtsstand für alle Klagen aus dem Vertragsverhältnis ist für beide Parteien
unser Geschäftssitz, wenn der Lieferant Kaufmann i. S. des HGB ist. Wir haben
jedoch das Recht, ihn auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

14.3 Für das Vertragsverhältnis und damit zusammenhängende Rechtsstreitigkeiten gilt
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) vom
11. April 1980 ist ausgeschlossen.
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